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Instruktion
zu dem durch den Volkswirtschaftsplan 1S51 
vorgeschriebenen Plan für die Materialverteilung.

Vom SO. April 1951
Auf Grund des § 23 Abs. 13 des Gesetzes vom 

14. März 1951 über den Volkswirtschaftsplan 1951, 
das erste Jahr des Fünfjahrplanes der Deutschen 
Demokratischen Republik, (GBl. S. 187) wird zur 
Durchführung des § 14 dieses Gesetzes für den Plan 
der Materialverteilung folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Die Materialbilanzen des Volkswirtschafts

planes 1951 enthalten das Aufkommen aus der Pro
duktion, dem Import und den Inneren Reserven und 
die Verteilung der volkswirtschaftlich entscheiden
den Roh- und Hilfsstoffe sowie industriellen Haib
und Fertigerzeugnisse.

(2) Durch die Materialbilanz finden alle Teile des 
Volkswirtschaftsplanes ihre materielle Sicherung mit 
den entscheidenden Zulieferungen.

(3) Das in den Materialbilanzen festgelegte Auf
kommen und die Materialverteilung sind für alle 
Stellen verbindlich.

§ 2
(1) Die Kontingentträger sind verpflichtet, recht

zeitig die ihnen auf Grund der Materialbilanzen zu
geteilten Materialkontingente zweckgebunden für 
Produktionsbedarf, Material für Investitionen, Gene
ralreparaturen, Werterhaltung und Lizenzen, Ge
meinkostenmaterial sowie für Forschung und Ent
wicklung in Übereinstimmung mit den vorliegenden 
Planaufgaben mittels Zuteilungs- und Untervertei
lungsplänen auf die Bedarfsträgergruppen und Be
darfsträger aufzuteilen. Kontingentzuteilungen, für 
die nicht rechtzeitig das Bestellrecht in Anspruch ge
nommen wird, verfallen.

(2) Über die erfolgte Aufteilung der Materialkon
tingente nach Verwendungszwecken ist sofort eine 
Rückmeldung an das Staatssekretariat für Material
versorgung zu erstatten.

(3) Für die zweckentsprechende Verwendung der 
Kontingente und für die Versorgung seiner Schwer
punktprogramme und Schwerpunkte trägt der Kon
tingentträger die volle Verantwortung,
Die rationelle Verwendung von Engpaßmaterialien 
ist durch die Kontingentträger zu organisieren und 
zu kontrollieren.

(4) Die Aufteilung der Kontingente hat ent
sprechend den mit der Verordnung vom 5. Februar 
1951 über die Verbesserung der Materialbedarfs
planung und der Materialverbrauchskontrolle sowie 
über die Organisation der Materialeinsparung (GBl. 
S. 79) gegebenen Richtlinien zu erfolgen und ist auf 
Grund fortschrittlicher, technisch begründeter Mate
rialverbrauchsnormen durchzuführen.
Die Betriebe haben bei der planmäßigen Selbst
kostensenkung Materialeinsparungen vorzunehmen 
und Materialeinsparungskampagnen zu organisieren. 
In Übereinstimmung mit dem Plan zur Senkung der 
Selbstkosten sind vom Staatssekretariat für Mate
rialversorgung für die Senkung des Materialver
brauchs progressive Einsparungssätze unter Berück -

] sichtigung der Vorschläge der zuständigen Kontin
gentträger festzulegen. Um die einzusparenden Mate
rialien sind die Kontingente zu kürzen und der Staat
lichen Reserve zuzuführen.

§ 3
(1) Um dem Kontingentträger einen Überblick 

über Realisierung, Verbrauch und zweckgebundene 
Verwendung der gegebenen Kontingente zu gewähr
leisten, sind über die Kontingente nach Weisung des 
Staatssekretariats für Materialversorgung Abrech
nungen zu erstellen.

(2) Die Zusammenfassung dieser Abrechnungen 
ist dem Staatssekretariat für Materialversorgung ein
zureichen.

(3) Die Arbeitsmittel hierfür stellt das Staatssekre
tariat für Materialversorgung zur Verfügung.

§ 4
(1) Die Kontingentträger unterrichten zum Zwecke 

einer schnelleren Realisierung der Kontingente die 
Deutschen Handelszentralen über ihre vorgenom
mene Verteilung.

(2) Zur Sicherung eines stetigen Produktionsab
laufes sind weitestgehend langfristige Absatz- und 
•Versorgungs-Verträge abzuschließen. Die Verträge 
sind so abzuschließen, daß sie zu einem wirklich 
regulierenden Element der Wirtschaft werden. Den 
Kontingentträgern wird die Überwachung des recht
zeitigen Abschlusses der Verträge zur Pflicht ge
macht.

8 ^
(1) Das Staatssekretariat für Materialversorgung 

bestimmt die Auslieferung der Materialien nach 
volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten unter beson
derer Berücksichtigung der Schwerpunktinvestitio
nen, der Schwerpunktproduktion und der Ausfuhr.

(2) Die Vertragskontore haben bei der Ausnutzung 
der Kontrollziffern darauf zu achten, daß die volks
wirtschaftlich wichtige Produktion für Schwerpunkt
lieferungen sowie für Ausfuhr und Investitionen 
bevorzugt mit Verträgen gebunden und mit Material 
beliefert wird. Über die Verwendung des Materials 
haben~die Vertragskontore einen genauen Nachweis 
zu führen.

§ 6
Das Staatssekretariat für Materialversorgung hat 

entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung vier
teljährlich Zwischenbilanzen für die wichtigsten 
Waren zu erstellen.

§ 7
(1) Änderungen der Materialbilanzen des Volks

wirtschaftsplanes 1951 bedürfen der Bestätigung 
durch den Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik und sind durch das Staatssekretariat für 
Materialversorgung vorzuschlagen.

(2) Das Staatssekretariat für Materialversorgung 
unterrichtet unverzüglich die betreffenden Kontin
gentträger über jede durch den Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik bestätigte Änderung 
der Materialkontingente.

Berlin, den 10. April 1951

Staatliche Plankommission
Der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 

L e u s c h n e r  
Staatssekretär


